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Satzung 
  

§ 1 
Name und Sitz des Vereins 

  
(1) Der Verein Gesundheits- & Rehabilitationssport NordWest e.V. hat seinen Sitz 

in  59269 Beckum auf der Ahlener Straße1. 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Beckum eingetragen worden.
  

(2) Der Verein ist Mitglied des Behinderten-Sportverbandes                      
Nordrhein-Westfalen e.V. (BSNW) und entsprechenden Fachverbänden. 

  
 
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

  
(1) Zweck des Vereins ist es, Präventions- und Gesundheitssportangebote 

durchzuführen und den Behindertensport als Breitensport und als ambulanten 
Behindertensport (Rehabilitationssport) zur Erhaltung und Wiedergewinnung 
der Gesundheit und der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie zur Förderung 
der Eigeninitiative, der Selbstständigkeit und der sozialen Integration zu 
fördern. 
 

(2) Um diesen Zweck zu erreichen, soll jedem Menschen mit Behinderung  die 
Teilnahme am Behindertensport ermöglicht werden. 
Dieser Zweck soll durch folgende Vorgehensweise erreicht werden: 
- Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung der praktischen 
  Behindertensportarbeit in insbesondere zur/zum 

  - Aufbau von neuen Behinderten- und Rehabilitationssportangeboten, 
  - Anschaffung von Sportgeräten, 
  - Durchführung besonderer Behindertensportveranstaltungen, 
  - Teilnahme an besonderen Behindertensportveranstaltungen. 

 
 
  

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

  
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein 
ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
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§ 4 

Öffnungsklausel 
 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
 
(2) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen  

Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und  
Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen  
Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.  
 
Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende 
ist der Vorstand gem. § 26 BGB zuständig.  
 

 
(3)  Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen  

Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein  
gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

 
 
(4) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der  

Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der  
haushaltsrechtlichen Tätigkeiten, hauptamtlich Beschäftigte für die Verwaltung 
anzustellen. 
Die arbeitsrechtliche Direktionsbefugnis hat der Vorstand. 

 
 
(5) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen  

Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die  
ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören  
insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon und Kopier- und  
Druckkosten. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der  
Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen  
der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen. 

 
 
(6) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3  

Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen  
werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und  
Aufstellungen nachgewiesen werden. 

 
 

§ 5 
Haftungsausschluss 

 
Ehrenamtlich Tätige haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber 
dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
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§ 6 

Erwerb der Mitgliedschaft 
  
(1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

 
(2) Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches 

Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.  

  
  
 

§ 7 
Verlust der Mitgliedschaft 

  
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. 

Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 
 

(2) Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres zulässig. 
 

(3) Ein Mitglied kann bei groben Verletzungen der  Vereinspflichten durch 
Vorstandsbeschluss aus dem Verein ausgeschlossen werden: 
a)  wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen 
b)  wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen trotz Mahnung 
c)  wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins 
     oder groben unsportlichen Verhaltens 
d)  wegen unehrenhafter Handlungen. 
Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 

  
  
 

§ 8 
Beiträge 

  
(1) Der monatliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden 

jährlich von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
 

(2) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

  
 
  

§ 9 
Stimmrecht und Wählbarkeit 

  
(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr.  
(2) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der 

Mitgliederversammlung als Gäste jederzeit teilnehmen. 
(3) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.  
(4) Gewählt werden können alle volljährigen und vollgeschäftsfähigen Mitglieder 

des Vereins. 
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§ 10 

Vereinsorgane 
  
Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
  
  
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

  
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in 

jedem Jahr statt. 
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 

Tagen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
a) der Vorstand beschließt oder 
b) ein Viertel aller Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat. 

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand. Sie 
geschieht in Form einer  Veröffentlichung in  der Beckumer Glocke. 

(5) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die 
Tagesordnung mitzuteilen. 
Diese muss folgende Punkte enthalten: 
a) Bericht des Vorstandes 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Vorstandes 
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentlichen Beiträge. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 

(7) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden bzw. des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

(8) Anträge können gestellt werden: 
a) von den Mitgliedern 
b) vom Vorstand 
Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in 
der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn Ihre Dringlichkeit 
bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von Zweidritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschließt, dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung 
aufgenommen wird. 

(9) Ein Antrag auf Satzungsänderung kann nur dann als Dringlichkeitsantrag 
behandelt werden, wenn die Dringlichkeit einstimmig beschlossen wurde. 

(10) Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10 stimmberechtigte 
Mitglieder es beantragen. 
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§ 12 

Vorstand 
  
(1) Der Vorstand besteht aus: 

- der / dem 1. Vorsitzenden 
- der /dem 2. Vorsitzenden 
- dem / der Kassierer/in 
- dem / der Schriftführer/in 

 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Vorsitzenden. Sie vertreten den 

Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von Ihnen ist allein 
vertretungsberechtigt. Der Vorstand ist von den Bestimmungen des § 181 BGB 
befreit. 
Im Innenverhältnis des Vereins dürfen der/die Kassierer/in oder der/die 
Schriftführerin ihre Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden 
und des 2. Vorsitzenden ausüben. 

 
 
  

§ 13 
Protokollierung der Beschlüsse  

  
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
  
 
  

§ 14 
Wahlen 

  
Die Mitglieder des Vorstandes werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie 
bleiben so lange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 15 

Auflösung des Vereins  
  
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser 
Versammlung darf nur der Punkt „Auflösung des Vereins“ stehen. 

(2) Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn 
es 
a) der Vorstand mit eine Mehrheit von Dreivierteln aller seiner  
    Mitglieder beschlossen hat oder 
b) von mind. einen Viertel aller Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 

         wurde. 
(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer 
Mehrheit von Dreivierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 
sein Vermögen an den Behinderten-Sportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 
(BSNW), Friedrich-Alfred-Str. 10, 47055 Duisburg 

(5) mit der Zweckbestimmung, dass dieser das Vermögen unmittelbar und 
ausschließlich zur Förderung des Sports zu verwenden hat. 

  
 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
  
 
Beckum, den 12.12.2010 
  
 
 
 
 
______________   ______________   ______________ 
  (1.Vorsitzender)        (Kassierer)   (Schriftführerin) 
 
 
 
 
______________  
  (2. Vorsitzender) 


